
Anlage I

Zusammenstellung der Veränderungen in den Gebührenpositionen

Alle Angaben in Euro Gebühr lt. Gebühr 2005 Gebühr 2005
Satzung vom getrennt Gesamtkalkulation

Bestattungsbezirk I 15.12.1999

96,97% 99,82%
Gebühren für das Nutzungsrecht an Grabstätten
(Erwerb, Umfeldpflege, Wasserkosten, Unratentsorgung
Abräumen nach Ablauf der Ruhefrist/Nutzungszeit)

Erdreihengrabstätten

Erdreihengrabstätte für Verstorbene 178,95 310,00 320,00
bis zum vollendeten 5. Lebensjahr

Erdreihengrabstätte für Verstorbene 715,81 980,00 980,00
ab dem vollendeten 5. Lebensjahr

Erdreihengrabstätte mit Wahlgrabcharakter 0,00 1.220,00 1.220,00

Nutzungsgebühr nach Ablauf des Nutzungsrechts 0,00 244,00 244,00
für die Dauer von 5 Jahren

Erdgemeinschaftsgrabstätte 715,81 1.510,00 1.510,00

Urnenreihengrabstätten

Urnenreihengrabstätte 204,52 200,00 300,00

Urnengemeinschaftsgrabstätte 204,52 300,00 450,00

Mehrstellige Grabstätten

Erdwahlgrabstätten je m² und Jahr auf der Basis der Bruttogrößen
nach § 13 der Friedhofssatzung 1999 10,23 8,36 8,27

2-stellige Urnenwahlgrabstätte 255,65 360,00 390,00

Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr 8,52 12,00 13,00

mehrstellige Urnenwahlgrabstätte 383,47 480,00 500,00

Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr 12,78 16,00 16,70

Urnenfamiliengrabstätte 409,03 600,00 610,00

Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr 13,63 20,00 20,30

Urnengrabstätten im Friedhain 1.710,00 1.710,00

Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr 57,00 57,00

Urnenparzellen 1.200,00 1.200,00

Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr 40,00 40,00

Gebühren für die Bestattung

Erdbestattung in Reihengräbern

Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
einschließlich Trägerleistung (2 Träger) 140,61 250,00 250,00

Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr
einschließlich Trägerleistung (4 Träger) 409,03 560,00 600,00

Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr
einschließlich Trägerleistung (6 Träger) 0,00 700,00 700,00

Erdbestattung in Erdwahlgrabstätten

Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
einschließlich Trägerleistung (2 Träger) 306,78 350,00 350,00
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Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr
einschließlich Trägerleistung (4 Träger) 511,29 770,00 770,00

Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr
einschließlich Trägerleistung (6 Träger) 0,00 900,00 940,00

Urnenbeisetzung einschließlich Trägerleistung 71,58 125,00 125,00

Urnenum- und ausbettung einschließlich Trägerleistung 84,36 100,00 60,00

Träger zur Trauerfeier (4 Träger) 281,21 230,00 240,00

Benutzung sonstiger Friedhofseinrichtungen

Benutzung einer Feierhalle 102,26 240,00 150,00

Benutzung des Harmonius und anderer Tontechnik 20,45 30,00 30,00

Nutzung des Kranzwagens 35,79 50,00 50,00

Glocke läuten 30,68 100,00 80,00

Gebühr für die Nutzung des Leichenkellers pro angebrochenen Tag 12,78 25,00 25,00

Gebühr für die Nutzung der Kühlzelle pro angebrochenen Tag 20,45 35,00 35,00

Gebühr für die Nutzung des Schauraumes 25,56 100,00 100,00

Bestattungsbezirk II-IX

Gebühren für das Nutzungsrecht an Grabstätten
(Erwerb, Umfeldpflege, Wasserkosten, Unratentsorgung
Abräumen nach Ablauf der Ruhefrist/Nutzungszeit)

Erdreihengrabstätten

Erdreihengrabstätte für Verstorbene
bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 140,61 510,00 320,00

Erdreihengrabstätte für Verstorbene
ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 506,18 1.020,00 980,00

Urnenreihengrabstätten

Urnenreihengrabstätte 0,00 390,00 300,00

Urnengemeinschaftsgrabstätte 0,00 690,00 450,00

Mehrstellige Grabstätten

Erdwahlgrabstätten je m² und Jahr auf der Basis der Bruttogrößen
nach § 13 der Friedhofssatzung Stand 1999 6,14 7,92 8,27

2-stellige Urnenwahlgrabstätte 0,00 680,00 390,00

Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr 0,00 22,70 13,00

mehrstellige Urnenwahlgrabstätte 153,39 770,00 500,00

Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr 5,11 25,70 16,70

Gebühren für die Bestattung

Urnenbeisetzung 65,00 65,00

Urnenumbettung 80,00 80,00
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Benutzung sonstiger Friedhofseinrichtungen

Benutzung einer Feierhalle 51,13 100,00 190,00

Benutzung des Harmonius und anderer Tontechnik 20,45 30,00 30,00

Gebühr für die Nutzung des Leichenkellers pro angebrochenen Tag 12,78 25,00 25,00

Gebühr für die Nutzung der Kühlzelle pro angebrochenen Tag 20,45 35,00 35,00

Gebühr für die Nutzung des Schauraumes 25,56 100,00 100,00

Bestattungsbezirke I - IX

Verwaltungsgebühren zur Aufstellung eines Grabmals/Einfassung
einschließlich der Überwachung der Standfestigkeit von Grabmalen

liegende Grabmale 0,00 33,00 33,00

liegende Grabmale bis 0,25 m² Ansichtsfläche 28,12

liegende Grabmale bis 0,50 m² Ansichtsfläche 35,79

liegende Grabmale über 0,50 m² Ansichtsfläche 56,24

stehende Grabmale auf Reihengrabstätten 0,00 75,00 75,00

stehende Grabmale bis 0,25 m² Ansichtsfläche 40,90

stehende Grabmale bis 0,50 m² Ansichtsfläche 61,36

stehende Grabmale auf Wahlgrabstätten 0,00 95,00 95,00

stehende Grabmale über 0,50 m² Ansichtsfläche 86,92

Einfassung je angefangener lfd. m 5,11 6,25 6,25

Zulassung zur gewerblichen Tätigkeit

Zulassungsgebühren nach § 7 der Friedhofssatzung der Stadt Cottbus 163,31 66,00 66,00

Verlängerung der Zulassung um weitere 5 Jahre 0,00 49,00 49,00

einmalige Zulassungsgebühr für Steinmetze/Gärtner je Grabmal oder Grabstätte 30,68 43,00 43,00
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